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Immer dann, wenn die Bundesan
stalt für Arbeit hohe Haushaltsdefi

zite - w ie  1992 in Höhe von 14 Mrd. 
DM -  aufweist, werden auch neue 

und alternative Finanzierungsinstru
mente diskutiert. Eines davon ist die 
Arbeitsmarktabgabe für Beamte, 
Selbständige und Freiberufler An
dere Überlegungen gehen in die 
Richtung, die Finanzierung der akti
ven Arbeitsmarktpolitik generell aus 
der Sozialversicherung herauszulö
sen und -  wie die Arbeitslosenhilfe -  
dem Bundeshaushalt zuzuordnen.

Die Notwendigkeit einer Arbeits
marktabgabe wird damit begründet, 
daß die durch die deutsche Vereini
gung drastisch gestiegenen Ausga
ben der Bundesanstalt für Arbeit ei
nen Solidarbeitrag aller Erwerbstäti
gen erfordern. Die Gesamtausgaben 
der Nürnberger Bundesanstalt um
faßten 1989, also vor der Vereini
gung, rund 40 Mrd. DM, sie haben 
sich bis 1992 vor allem durch die Aus
gabenentwicklung in Ostdeutschland 
auf 93 Mrd. DM mehr als verdoppelt. 
Ein weiteres Argument für eine Ar
beitsmarktabgabe weist darauf hin, 
daß alle Erwerbstätigen, also auch 
die Beamten, Selbständigen und 
Freiberufler, ein Interesse an der Be
kämpfung der Arbeitslosigkeit und ei
ner ausreichenden finanziellen Absi
cherung der Arbeitslosen hätten. 
Darüber hinaus profitierte auch diese 
Personengruppe von der Arbeitsver
mittlung, Berufsberatung, W eiterbil
dung und Arbeitsbeschaffung. Nach 
den Vorstellungen des DGB müßte 
die Arbeitsmarktabgabe von den 
Selbständigen und Freiberuflern al
lein aufgebracht werden; bei den Be
amten sollte, wie beim Beitrag der üb
rigen Arbeitnehmer zur Arbeitslosen
versicherung, die Hälfte der Arbeitge
ber tragen.

Gegen eine Arbeitsmarktabgabe 
für Beamte bestehen zunächst recht
liche Bedenken. Eine solche Abgabe 
muß laut Verfassungsgericht dersel
ben Gruppe wieder zugute kommen; 
Beamte zählen aber nicht zum Kreis 
der Leistungsempfänger der Bundes
anstalt für Arbeit. Überhaupt stellt
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sich die Frage, ob eine Arbeitsmarkt
abgabe für diejenigen Gruppen von 
Erwerbstätigen, die nicht der Bei
tragspflicht zur Arbeitslosenversiche
rung unterliegen, ein geeigneter Soli
darbeitrag zur Finanzierung des ost
deutschen Arbeitsmarktes sein kann. 
Der Aufbau und die Stabilisierung 
des ostdeutschen Arbeitsmarktes ist 
eine gesamtgesellschaftliche Auf
gabe, die auf die historischen Umwäl
zungen in Ostdeutschland zurückzu
führen ist. Zur Finanzierung dieses 
riesigen Kostenblocks muß eigentlich 
die gesamte Gesellschaft antreten.

Der einfachste Weg wäre ein jährli
cher Zuschuß aus dem Bundeshaus
halt an die Bundesanstalt für Arbeit, 
Die Höhe dieses Bundeszuschusses 
könnte vom Umfang des Defizits in 
der Arbeitslosenversicherung abhän
gig gemacht werden, das in Ost
deutschland entsteht. Im vergange
nen Jahr waren dies rund 40 Mrd. DM. 
Wenn auch nur die Hälfte davon vom 
Bund übernommen würde, könnte die 
Beitragsbelastung in der Sozialversi
cherung, die ohnehin einen histori
schen Höchststand aufweist, gesenkt 
werden. Damit wäre sogar eine Be
grenzung der Lohnnebenkosten ver
bunden, die den Standort Bundesre
publik verbessert. Bei der Gegenfi
nanzierung im Bundeshaushalt müßte 
bei den Alternativen Steuererhöhun
gen, Ausgabenkürzungen und/oder 
Kreditaufnahme wachstumspoliti

schen Erfordernissen unter Berück
sichtigung der aktuellen konjunkturel
len Situation Rechnung getragen wer
den.

In die gleiche Richtung gehen Vor
schläge und Überlegungen für eine 
generelle Reform der Finanzierung 
der Arbeitsmarktpolitik. Dabei geht es 
im Grundsatz darum, in dem System 
der lohn- und leistungsbezogenen Ar
beitslosenversicherung dem Versi
cherungsprinzip wieder stärker Gel
tung zu verschaffen. In der Vergan
genheit wurde der ursprüngliche Ver
sicherungsgedanke immer mehr aus
gehöhlt, indem der Aufgabenbereich 
der Bundesanstalt für Arbeit in Rich
tung einer aktiven und präventiven Ar
beitsmarktpolitik ausgebaut wurde. 
Anders als bei der rein passiven Zah
lung von Arbeitslosengeld wird heute 
versucht, das Arbeitskräftepotential 
z.B. durch Arbeitsbeschaffungsmaß
nahmen und Förderung der Ausbil
dung, Fortbildung, Umschulung und 
Rehabilitation zu erhalten und zu ver
bessern oder den Arbeitsmarkt durch 
Förderung des Vorruhestandes oder 
der Altersteilzeit zu entlasten. Die 
Aufwendungen für diese und andere 
über das reine Versicherungsrisiko 
„Arbeitslosigkeit“ hinausgehenden, 
allgemeinen Leistungen sind heute 
erheblich höher als für Arbeitslosen
geld und Kurzarbeitergeld.

Es spricht viel dafür, diese Aufga
ben für Arbeitsmarkt- und Strukturpo
litik aus der Sozialversicherung her
auszulösen und sie künftig dem Bun
deshaushalt oder -  wie Arbeitgeber
präsident Murmann vorgeschlagen 
hat -  einer dem Bundesarbeitsmini
sterium unterstellten, aus Steuermit
teln finanzierten Bundesanstalt zuzu
ordnen. Das Äquivalenzprinzip von 
Leistung und Gegenleistung würde 
wiederhergestellt werden. Die Ge
rechtigkeitslücke, d. h. die mangelnde 
Beteiligung von Selbständigen, Frei
beruflern und Beamten an der Finan
zierung der Arbeitsmarktpolitik in 
Ostdeutschland, die letztlich zu der 
Forderung nach einer Arbeitsmarkt
abgabe geführt hatte, wäre dann be
seitigt.
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